
Unterrichtung 
über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Dhronecken am Dienstag, 

dem 29. November 2016 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus in Dhronecken 
 

  
Ortsbürgermeister Jochem eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. 

 
Gemäß § 34 GemO hatte er als Vorsitzender die Ratsmitglieder durch schriftliche Ein-
ladung zu einer öffentlichen Sitzung eingeladen. Er stellte fest, dass der Ortsge-
meinderat nach ordnungsgemäßer Einladung in beschlussfähiger Zahl erschienen 
war. 
 
Gegen Form und Frist der Einladung wurden keine Bedenken erhoben. 

 
Anschließend wurde folgende Tagesordnung behandelt:  
 
Tagesordnung: 
 

I. Öffentlicher Teil: 
 

1. Einwohnerfragestunde 
2. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters 
3. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Thalfang 

am Erbeskopf für den Teilbereich „Windkraft“ 
Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Gemeindeverordnung 
(GemO) in Verbindung mit § 203 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur 
vorbezeichneten Änderung des Flächennutzungsplans 

4. Kommunal- und Verwaltungsreform 
5. Verschiedenes und Informationen 

 

I. Öffentlicher Teil 

Zu TOP 1: Einwohnerfragestunde 
 
Von der nach § 16 a GemO und § 21 der Geschäftsordnung eingeräumten Möglichkeit, 
Fragen aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung zu stellen sowie Anregungen und 
Vorschläge zu unterbreiten, wurde kein Gebrauch gemacht. 
 
 
Zu TOP 2: Mitteilungen des Ortsbürgermeisters 
 

a) Verbandsversammlung des Zweckverbands der 12 Gemeinden am 
27.10.2016 

b) Verbandsversammlung des Forstverbands Thalfang am 27.10.2016  
c) 200 Jahre Forstamt in Dhronecken; Feier am 07.05.2017 

Diese wird von der Ortsgemeinde Dhronecken sehr begrüßt. 
d) Gemeindetag der Ortsgemeinde Dhronecken am 26.03.2017 
e) Weiterhin wurde angeregt, im nächsten Jahr eine Einwohnerversammlung 

durchzuführen, um für kommende Arbeitseinsätze zu werben. 
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Zu TOP 3: Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde 
      Thalfang am Erbeskopf für den Teilbereich „Windkraft“ 
       Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2   
       Gemeindeverordnung (GemO) in Verbindung mit § 203 Abs. 2  
       Baugesetzbuch (BauGB) zur vorbezeichneten Änderung des  
       Flächennutzungsplans 

 
Der Vorsitzenden teilte mit, dass der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 
10.11.2016 in Büdlich über die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf für den Teilbereich „Windkraft“ 
beschlossen hat. Den Ortsgemeinderatsmitgliedern wurde dies im Vorfeld bereits 
ausgehändigt. 
 
Nach eingehender Beratung wurde folgender Beschluss gefasst: 
Der Ortsgemeinderat stimmt dem vorliegenden Planentwurf des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf zu. 
 
Der Beschluss erfolgte einstimmig. 
 
 
TOP 4: Kommunal- und Verwaltungsreform 

 

a) 

Der Vorsitzende teilte mit, dass auf die bereits zugestellten Unterlangen und die 

erfolgten Beratungen im Ortsgemeinderat sowie in den Gremien der 

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf Bezug genommen wird.  

Des Weiteren wurden von der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf bisher 

folgende Informationsveranstaltungen durchgeführt: 

10.10.2016 Informationsveranstaltung mit der verbandsfreien Gemeinde Morbach für 

die Mandatsträger im Hunsrückhaus 

03.11.2016 Bürgerinformationsveranstaltung mit der verbandsfreien Gemeinde 

Morbach in der Festhalle in Thalfang 

 

Aufgrund der jüngsten Entwicklung im Hinblick auf den Gebietsänderungsbedarf der 

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf hat es der Landkreis abermals für 

erforderlich gehalten, seine Position in dieser Angelegenheit zu verdeutlichen. 

Daher hat sich der Kreistag in seiner Sitzung am 31.10.2016 erneut mit der Kommunal- 

und Verwaltungsreform befasst. 

Der von Kreistag gefasste Beschluss wird von Landrat Eibes mit Schreiben vom 

09.11.2016 u.a. den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 

zur Kenntnis gegeben.  

 

Nach eingehender Beratung wurde folgender Beschluss gefasst: 

Die Ortsgemeinde Dhronecken strebt die Bildung einer neuen verbandsfreien 

Gemeinde mit der Gemeinde Morbach an. Wegen des Erhalts der Infrastruktur der 

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und der Funktion des Grundzentrums 

Thalfang mit seiner Infrastruktur erachtet es die Ortsgemeinde Dhronecken es als 

zukunftsweisend und vorteilhaft, wenn sich alle oder möglichst eine große Anzahl von 
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Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf diesem Vorhaben 

anschließen. 

Aus Sicht der Ortsgemeinde Dhronecken sind Fusionsgespräche der 

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf mit der Verbandsgemeinde Birkenfeld aus 

strukturellen und finanziellen Aspekten sowie fehlender Verknüpfungen ohne 

erkennbare Synergieeffekte nicht zielführend. 

 

Die Ortsgemeinde Dhronecken möchte im Landkreis Bernkastel-Wittlich verbleuben 

und unterstützt daher das Bestreben des Kreises im Wege der Kommunal- und 

Verwaltungsreform und strebt aus diesem Grunde diese Bildung an. Die Ortsgemeinde 

Dhronecken fordert daher die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf auf, so wie 

im Verbandsgemeinderat am 29.08.2016 mit großer Mehrheit beschlossen wurde, 

zügig, zielführende und zukunftsfähige Verhandlungen mit der Gemeinde Morbach zur 

Bildung einer neuen großen Hunsrückgemeinde aufzunehmen.  

 
Der Beschluss erfolgte einstimmig. 
 
 
b) 
Der Vorsitzende berichtet über das Schreiben von Ortsbürgermeisterin Hogh der 
Ortsgemeinde Malborn vom 02.11.2016 bzgl. der Zustimmung des Antrages des 
Wechsels der Ortsgemeinde Malborn in die Verbandsgemeinde Hermeskeil. Weiterhin 
liest er das Schreiben des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Thalfang am 
Erbeskopf, Herrn Marc Hüllenkremer, vom 08.11.2016 diesbezüglich vor. 
 
Nach eingehender Beratung erfolgte folgender Beschluss: 
Die Ortsgemeinde Dhronecken hat grundsätzlich nichts gegen einen Wechsel der 
Ortsgemeinde Malborn zur Verbandsgemeinde Hermeskeil, wird aber erst einen 
Beschluss fassen, wenn eine Gesamtlösung für die Verbandsgemeinde Thalfang am 
Erbeskopf vorliegt. 
 
Der Beschluss erfolgte einstimmig. 
 
 
TOP 5: Verschiedenes und Informationen 
 

a) Seminar „Fachgerechter Rückschnitt von Park- und Straßenbäumen“ durch  
    das Forstrevier Klausen 
b) Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz e.V. – Kursangebote 2017 
c) Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 16.11.2016 
d) Verbandsversammlung des Zweckverbands der 12 Gemeinden am 

      07.12.2016 
e) Verbandsversammlung des Forstverbands Thalfang am 07.12.2016 
f)  Informationsfahrt „Urlaubsregion Thalfang am Erbeskopf“ am 09.12.2016 
g) Großer Dank gilt auch Herrn Karl-Heinz Jochem, da dieser auch in diesem  
    Jahr die Sammlung für die Kriegsgräber durchgeführt hat. Ein Ergebnis liege 
    aber z.Zt. noch nicht vor. 
h) Die neuen Bänke sind abholbereit 
i)  Die Anschaffung des neuen Herdes dauert noch an, da noch auf ein  
    zusätzliches Angebot gewartet wird. 
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j)  Aus Reihen des Rates wurde vorgetragen, dass sich mehrere Einwohner  
    über die Parksituation an der L 152 beschwert haben. Aufgrund nicht  
    ordnungsgemäß am Fahrbandrand abgestellter Fahrzeuge könnte man den  
    Bürgersteig nicht nutzen.  
    Das Ordnungsamt wird gebeten, entsprechende Fahrzeughaltern  
    anzuschreiben und auf das ordnungsgemäße Parken am Fahrbahnrand 
    hinzuweisen. 

 h) Weiterhin teilte der Vorsitzende mit, dass im Wege einer Aktion Bäume  
     entfernt werden sollen. 
 

 


